
Eigenbestätigung für Selbstständige 
 
Name: ____________________________________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________________________ 
 
 
Ich bin selbstständig und erkläre hiermit, dass die Übernachtung/en vom __.__.20__ bis 
 
__.__.20__ beruflich bedingt ist/sind. 
 
Mir ist bewusst, dass sich das Sachgebiet Abgaben der Landeshauptstadt Schwerin 
das Recht vorbehält, die gemachten Angaben zu überprüfen. Mir ist bekannt, dass 
unwahre Angaben Ordnungswidrigkeiten im Sinne der Satzung über die Erhebung 
einer Kulturförderabgabe darstellen und verfolgt werden können. 
 
In die Erhebung und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gem. § 4 ABS. 1 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ willige ich ein. 
 
 
_______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
Die Abgabe dieser Bestätigung gegenüber dem Beherbergungsbetrieb ist freiwillig und dient 
ausschließlich zur Feststellung der Abgabenpflicht. Die erhobenen Daten werden an die 
Landeshauptstadt Schwerin, Sachgebiet Abgaben, weitergeleitet. 
Wenn dieser Verfahrensweise nicht zugestimmt wird, unterliegt die Übernachtung 
grundsätzlich der Steuerpflicht. 
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